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Durch Balkandörfer zum Schwarzen Meer 
*** Radtour in Bulgarien *** 
 

 
 
Bulgarien – für viele ein weißer Fleck im hinterste n Winkel Europas, irgendwo zwischen 
Belgrad und Istanbul. Doch dieses noch weitgehend u nbekannte Land hat eine lange, 
wechselvolle Geschichte. Thraker, Griechen und Röme r haben es ebenso geprägt wie die 
osmanischen Türken, die über 500 Jahre hier herrsch ten.  
Die äußerst vielfältige Landschaft Bulgariens wird von einem langen Gebirgszug dominiert, der 
das Land von West nach Ost durchzieht und einer gan zen Region Europas seinen Namen gab 
– dem Balkan. Entlang dieses Gebirges führt der grö ßte Teil unserer Radtour. Durch viele 
kleine Dörfer, in die sich kaum je ein Tourist veri rrt hat, werden wir bis zur Küste des 
Schwarzen Meeres fahren. Unterwegs lernen wir die F reundlichkeit und Gastfreundschaft der 
Menschen Bulgariens kennen und besichtigen historis ch interessante Orte. In den Dörfern trifft 
man häufig Bauern, die mit ihren Maultier- oder Ese lsgespannen unterwegs sind. Fragt man sie 
nach dem Weg, dann ist Vorsicht geboten: denn in Bu lgarien bedeutet ein Kopfschütteln „Ja“ 
und ein Nicken „Nein“. In den Dorfcafés können wir die Spezialitäten der bulgarischen Küche 
probieren, z.B. Schopska Salata (Salat mit geriebenem Schafskäse), Gjuwetsch (Fleisch und 
Gemüse im Tontopf) oder Mussaka (Hackfleisch und Kartoffeln, überbacken mit Milch und 
Eiern). Vor dem Essen trinkt man in Bulgarien meist  ein Gläschen Rakija (eine Art Grappa), 
zum Essen einen der vielen hervorragenden bulgarisc hen Weine. 
 
REISEVERLAUF: 
1. Tag:  
Flug Deutschland-Sofia. Bustransfer nach Plowdiw (120 km).  
 
2. Tag: 
Plowdiw ist eine der ältesten Städte Bulgariens. Die Römer nannten sie Trimontium, da die Stadt auf 
drei Hügeln errichtet wurde. Die Altstadt ist ein Kleinod der so genannten Wiedergeburtsarchitektur, 
eines Baustils, der in der Zeit der nationalen Wiedergeburt im 19. Jh. geprägt wurde. Auf unserem 
Stadtspaziergang werden wir u. a. das römische Amphitheater und die große Freitagsmoschee aus 
dem 16. Jh. besichtigen. Hinter der Stadt erheben sich die mächtigen Berge der Rhodopen. Dorthin 
unternehmen wir am Vormittag einen kurzen Ausflug zum orthodoxen Batschkowo-Kloster. Dieses 
malerisch gelegene Kloster, welches bereits im 11. Jh. gegründet wurde, ist heute eines der 
bedeutendsten Klöster Bulgariens.  
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3. Tag: 
Heute startet unsere Radtour. Richtung Norden fahren wir zunächst durch die fruchtbare 
Oberthrakische Tiefebene, den Obst- und Gemüsegarten des Landes. Unser erstes Ziel ist der kleine 
Kurort Chissarja. Im dortigen Thermalbad werden wir die Anstrengungen des Tages schnell 
vergessen. (Radstrecke: 50 km) 
 
4./5. Tag:  
Weiter geht es über Kasanlak Richtung Osten. Jetzt sind wir im so genannten Rosental. Dieses Tal 
zwischen den von über 2.000 m Höhe steil abfallenden Südhängen des Balkangebirges und dem 
Sredna Gora-Gebirge ist das größte Rosenanbaugebiet der Welt. Ein Großteil der 
Weltrosenölproduktion kommt von hier. Zweimal übernachten wir in Dörfern bei einheimischen 
Familien, wo wir einen guten Einblick in das Alltagsleben auf dem Lande bekommen. (51 km/ 63 km) 
 
6. Tag: 
Auf häufig von Nussbaumalleen gesäumten, gut asphaltierten Nebenstraßen fahren wir heute durch 
verträumte kleine Dörfer bis nach Sliwen. Nach einiger Zeit werden die Rosenfelder von Weinfeldern, 
Obstgärten und Lavendelfeldern abgelöst. (88 km) 
 
7. Tag: 
Heute legen wir einen Ruhetag ein. Wer möchte kann mit dem Sessellift in die Blauen Berge fahren 
und/oder eine kleine Wanderung unternehmen.  
 
8. – 11. Tag: 
Über das malerisch gelegene Dorf Scherawna mit seinen vielen liebevoll restaurierten Holzhäusern 
aus der Wiedergeburtszeit fahren wir weiter Richtung Osten durch die letzten Ausläufer des Balkans. 
In dieser Gegend lebt ein Großteil der türkischen Minderheit Bulgariens. Bei Nessebar erreichen wir 
schließlich die Küste des Schwarzen Meeres. (48 km/ 45 km/ 82 km/ 30 km) 
 
12. Tag:  
Abseits der großen Touristenstrände legen wir einen Ruhetag am Meer ein und besichtigen Nessebar. 
Das auf einer Halbinsel im Meer liegende Städtchen, war in vorosmanischer Zeit ein blühender 
Handelsplatz. Fast ein Dutzend mittelalterliche Kirchen sind heute zumindest teilweise noch erhalten. 
 
13. Tag: 
Am Vormittag können wir noch mal das Meer genießen, bevor es dann mit dem Bus zurück nach 
Sofia geht (450 km). 
 
14. Tag: 
Am letzten Tag der Reise besichtigen wir die in einem Tal am Fuße des 2.200 m hohen Witoscha-
Gebirges gelegene bulgarische Hauptstadt. Früher oft als „Genf des Ostblocks“ (= sauber, ruhig aber 
langweilig) bezeichnet, hat sich die Stadt nach der „Wende“ zu einer lebhaften, aufblühenden 
Metropole entwickelt.  
 
15. Tag: 
Rückflug Sofia-Deutschland.  
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15 Tage 'Durch Balkandörfer zum Schwarzen Meer'  
 
Termine und Preise: 
So. 01.08. - So. 15.08.2010 1.550,00 € 

So. 12.09. - So. 26.09.2010 1.550,00 € 

 

Im Reisepreis enthalten: 

• Linienflüge Frankfurt oder Berlin – Sofia und zurück 

• 14 Übernachtungen mit Frühstück in kleinen Hotels oder privaten Gästezimmern (12 x DZ mit 
Du/WC + 2 x DZ mit Du/WC außerhalb des Zimmers) 

• alle Transfers in Bulgarien 

• Gepäcktransport 

• deutschsprachige Reiseleitung 

• Eintrittsgelder bei Besichtigungen 

• Infomaterial und Landkarte 
 
nicht enthalten: 
Einzelzimmer-Zuschlag: 220,- € (EZ an 2 Tagen nicht möglich!); sonstige Verpflegung (ca. 200,- €), 
Leihrad (80,- €) bzw. Fahrradtransport im Flugzeug (ca. 80,- €), Rail&Fly-Bahnticket (65,- €) 
 
Gruppengröße: 
mindestens 6, höchstens 12 Personen 

 
Charakterisik: 

• Radtour mit Leihrädern (28er Trekkingbikes oder 26er Mountainbikes) oder eigenen Rädern 
auf asphaltierten Straßen mit meistens geringem Autoverkehr;  

• Tagesetappen zwischen 30 und 88 km in meist flachem oder hügeligem Gelände, einige 
bergige Etappen mit manchmal größeren Steigungen;  

• Gepäcktransport von Übernachtungsort zu Übernachtungsort;  

 
Veranstalter: 
Culterramar tritt bei dieser Reise als Reisevermittler auf, es gelten die ARB unseres 
Kooperationspartners (siehe unten) 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen des Veranstalters  

1. Abschluss des Reisevertrages: Mit der Anmeldung bietet der Kunde/ die Kundin (im folgenden „Kunde“ genannt) dem 
Reiseveranstalter den Abschluss eines Reisevertrages auf der Grundlage der Reiseausschreibung, der Hinweise zu der 
betreffenden Reise im Katalog und dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen verbindlich an. Sie erfolgt durch den 
Anmelder auch für alle in der Anmeldung mitaufgeführten Teilnehmer, für deren Vertragsverpflichtung der Anmelder wie für 
seine eigenen Verpflichtungen einsteht, sofern er eine entsprechende gesonderte Verpflichtung durch ausdrückliche und 
gesonderte Erklärung übernommen hat. Der Reisevertrag kommt mit der Annahme der Anmeldung durch den 
Reiseveranstalter zustande, für die es keiner besonderen Form bedarf. Der Reiseveranstalter informiert den Kunden über 
den Vertragsabschluss mit der schriftlichen Anmeldebestätigung und übersendet den Reisepreis-Sicherungsschein. Durch 
den Sicherungsschein sind sämtliche Kundengelder abgesichert. Weicht der Inhalt der Anmeldebestätigung vom Inhalt der 
Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot des Reiseveranstalters vor, an das der Reiseveranstalter für 10 Tage gebunden 
ist. Innerhalb dieser Frist kann der Kunde das neue Angebot annehmen, was auch durch eine Zahlung erfolgen kann, und 
der Reisevertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande.  

2. Zahlung: Nach Erhalt der Anmeldebestätigung und des Sicherungsscheines ist eine Anzahlung in Höhe von 10 Prozent des 
Reisepreises pro Kunden fällig. Die Restzahlung des Reisepreises ist 3 Wochen vor Reiseantritt fällig und zu leisten, wenn 
feststeht, dass die Reise durchgeführt wird, und muss unaufgefordert beim Reiseveranstalter eingehen. Maßgeblich für die 
Rechtzeitigkeit der Zahlung ist deren Gutschrift beim Reiseveranstalter. Bei kurzfristigen Buchungen, d.h. innerhalb eines 
Monats vor Reisebeginn, ist der Gesamtreisepreis unverzüglich nach Erhalt des Sicherungsscheines fällig und an den 
Reiseveranstalter zu entrichten. 

3. Leistungen: Umfang und Art der vom Reiseveranstalter vertraglich geschuldeten Leistungen ergeben sich aus der 
Leistungsbeschreibung des Reiseveranstalters in dem zur betreffenden Reise gehörigen Katalog bzw. der konkreten 
Reiseausschreibung in Verbindung mit der individuellen Anmeldebestätigung. Bezüglich der Reiseausschreibung behält 
sich der Reiseveranstalter ausdrücklich vor, aus sachlich berechtigten, erheblichen und nicht vorhersehbaren Gründen vor 
Vertragsschluss eine Änderung der Ausschreibungen zu erklären. Wird auf Wunsch des Kunden ein individueller 
Reiseablauf zusammengestellt, so ergibt sich die Leistungsverpflichtung des Reiseveranstalters ausschließlich aus dem 
entsprechenden konkreten Angebot an den Kunden und der jeweiligen Anmeldebestätigung. 

Bei Flugreisen informiert der Reiseveranstalter den Kunden in der Anmeldebestätigung über die Identität des ausführenden 
Luftfahrtunternehmens. 

4. Leistungs- und Preisänderungen: Leistungsänderungen: Nach Vertragsschluss notwendig werdende Änderungen oder 
Abweichungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die vom Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glauben 
herbeigeführt werden, sind nur gestattet, soweit diese nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise 
nicht beeinträchtigen. 

Preisanpassungen: Preisänderungen sind nach Abschluss des Reisevertrages lediglich im Falle der auch nach Abschluss des 
Reisevertrages eingetretenen Erhöhung der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Visa- oder Flughafengebühren oder 
einer Änderung der für die betreffenden Reise geltenden Wechselkurse in dem Umfang möglich, wie sich deren Erhöhung 
pro Person bzw. pro Sitzplatz auf den Reisepreis auswirkt, wenn zwischen dem Zugang der Anmeldebestätigung beim 
Kunden und dem vereinbarten Reiseantritt mehr als vier Monate liegen. Sollte dies der Fall sein, wird der Kunde 
unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt. Preiserhöhungen, die ab dem 20. Tag vor dem vereinbarten Reisetermin verlangt 
werden, sind nicht zulässig. Im Falle einer Preiserhöhung um mehr als 5% oder einer erheblichen Änderung einer 
wesentlichen Reiseleistung kann der Kunde ohne Gebühren vom Reisevertrag zurücktreten oder die Teilnahme an einer 
anderen, mindestens gleichwertigen Reise verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne 
Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. Der Kunde hat diese Rechte unverzüglich nach Zugang der 
Erklärung durch den Reiseveranstalter diesem gegenüber geltend zu machen. 

5. Rücktritt durch den Kunden, Ersatzpersonen: Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. 
Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim Reiseveranstalter. Es wird aus Beweisgründen empfohlen, den 
Rücktritt schriftlich zu erklären. Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück oder tritt er die Reise nicht an, so kann der 
Reiseveranstalter eine angemessene Entschädigung für die getroffenen Reisevorkehrungen und für seine Aufwendungen 
verlangen, wobei sich die Höhe der Entschädigung nach dem Reisepreis unter Abzug der gewöhnlich ersparten 
Aufwendungen sowie dessen, was durch gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendung der Reiseleistungen zu erwerben 
ist, bestimmt. Der Reiseveranstalter kann diesen Anspruch nach seiner Wahl konkret oder pauschalisiert berechnen. Der 
Reiseveranstalter kann eine pauschalierte Entschädigung in Prozent des Reisepreises wie folgt verlangen: bis zum 60. 
Tag vor Reiseantritt 80,- Euro, ab 59. Tag bis 41. Tag vor Reiseantritt 15%, ab 40. Tag bis 21. Tag vor Reiseantritt 30%. 
ab 20. Tag bis 11. Tag vor Reiseantritt 50%, ab 10. Tag vor Reiseantritt 85% des Reisepreises. Es steht dem Kunden stets 
frei nachzuweisen, dass ein Schaden nicht oder nicht in der vom Reiseveranstalter berechneten Höhe entstanden ist. 
Sollen auf Wunsch des Kunden noch nach der Buchung der Reise Umbuchungen (Änderungen hinsichtlich des 
Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart) vorgenommen 
werden, kann der Reiseveranstalter ein Umbuchungsentgelt in Höhe von 25 Euro erheben. Umbuchungen sind 
ausschließlich bis zum 35. Tag vor Reiseantritt möglich. Danach sind Änderungen nur nach vorherigem Rücktritt vom 
Reisevertrag unter den vorgenannten Bedingungen und bei gleichzeitiger Neuanmeldung durch den Kunden möglich. Der 
Kunde kann jederzeit nachweisen, dass keine oder geringere Kosten als die vorstehende Pauschale durch die Umbuchung 
entstanden sind. Sollte der Kunde die Reise nicht antreten können, hat er die Möglichkeit, bis zum Reisebeginn eine 
Ersatzperson zu stellen, die an seiner Stelle in die Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt und die er dem 
Reiseveranstalter zuvor anzuzeigen hat. Der Reiseveranstalter behält sich vor, diese Person abzulehnen, so sie den 
besonderen Erfordernissen der Reise nicht entspricht oder ihre Einbeziehung aus organisatorischen Gründen nicht 
möglich ist oder ihrer Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. Die in den 
Vertrag eintretende Ersatzperson und der ursprünglich Reisende haften gegenüber dem Reiseveranstalter auf den 
Reisepreis und sämtliche durch den Eintritt der Ersatzperson entstehenden Mehrkosten.  

6. Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstal ter: Wird die in der Reiseausschreibung angegebene 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, so kann der Reiseveranstalter vom Vertrag zurücktreten. Der Reiseveranstalter wird 
den Kunden unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzung für die Nichtdurchführbarkeit, spätestens jedoch drei Wochen 
vor Reisebeginn, über eine etwaige Nichtdurchführung unterrichten. Der Reisepreis wird umgehend erstattet. Stört der 
Kunde trotz einer entsprechenden Abmahnung durch den Reiseveranstalter nachhaltig oder verhält er sich in solchem 
Maße vertragswidrig, dass eine Fortsetzung der Reise mit ihm unzumutbar ist, oder sonst stark vertragswidrig, kann der 
Reiseveranstalter den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Dabei behält der Reiseveranstalter den Anspruch auf 
den Reisepreis abzüglich ersparter Aufwendungen und ggf. Erstattungen durch Leistungsträger oder ähnliche Vorteile, die 
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der Reiseveranstalter aus der anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt. Eventuelle 
Mehrkosten für die Rückbeförderung trägt der Störer selbst.  

7. Obliegenheiten und Kündigung des Kunden, Ausschl uss von Ansprüchen, Verjährung: Wird die Reise nicht 
vertragsgemäß erbracht, so kann der Kunde Abhilfe verlangen, wobei der Reiseveranstalter die Abhilfe verweigern kann, 
wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Der Reiseveranstalter kann in der Weise Abhilfe schaffen, dass er 
eine gleich- oder höherwertige Ersatzleistung erbringt. Auftretende Mängel sind stets unverzüglich der örtlichen 
Reiseleitung anzuzeigen und dort ist um Abhilfe zu ersuchen. Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich 
beeinträchtigt und leistet der Reiseveranstalter innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Kunde im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Reisevertrag kündigen, wobei aus Beweisgründen die schriftliche Erklärung 
empfohlen wird. Bei Vorliegen eines Mangels kann der Kunde unbeschadet der Herabsetzung des Reisepreises 
(Minderung) oder der Kündigung Schadensersatz verlangen, es sei denn, der Mangel beruht auf einem Umstand, den der 
Reiseveranstalter nicht zu vertreten hat. Reisevertragliche Gewährleistungsansprüche sind innerhalb eines Monats nach 
der vertraglich vorgesehenen Beendigung der Reise gegenüber dem Reiseveranstalter unter der unten genannten 
Adresse geltend zu machen. Nach Ablauf der einmonatigen Frist kann der Reisende Ansprüche nur geltend machen, wenn 
er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert worden ist oder wenn es sich um deliktische Ansprüche handelt. 
Der Kunde ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, 
eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. Unterlässt es der Kunde schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, so 
tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein. Reisevertragliche Ansprüche des Kunden nach §§ 651c bis 651f BGB verjähren 
in einem Jahr. Die Verjährung beginnt an dem Tag, an dem die Reise nach dem Vertrag enden sollte. Schweben zwischen 
dem Kunden und dem Reiseveranstalter Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden 
Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Kunde oder der Reiseveranstalter die Verhandlungen verweigert. Die 
Verjährung tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein. Ansprüche aus unerlaubter Handlung unterliegen 
der gesetzlichen Verjährungsfrist. 

8. Höhere Gewalt: Sofern die Reise infolge einer bei Vertragsabschluss nicht voraussehbaren höheren Gewalt 
(Naturkatastrophe, bürgerkriegsähnliche Zustände u.ä.) erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt ist, so kann 
sowohl der Reiseveranstalter als auch der Kunde den Reisevertrag kündigen. Wird der Vertrag gekündigt, so kann der 
Reiseveranstalter für die bereits erbrachten oder zur Beendigung der Reise noch zu erbringenden Reiseleistungen eine 
angemessene Entschädigung verlangen. Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, 
insbesondere, falls der Vertrag die Rückbeförderung umfasst, den Kunden zurückzubefördern. Die Mehrkosten für die 
Rückbeförderung sind von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen die Mehrkosten dem Kunden zur Last. 

9. Haftung des Reiseveranstalters und Haftungsbegre nzung:  Der Reiseveranstalter haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht 
eines ordentlichen Kaufmannes und im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Reisevertragsrechtes. Er haftet nicht für 
Angaben in von ihm nicht hergestellten Prospekten der Leistungsträger. Die Haftung des Reiseveranstalters aus diesem 
Vertrag für Sachschäden ist pro Reise und Kunden insgesamt auf den Betrag von 4.100 Euro beschränkt, soweit ein 
Schaden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder soweit der Reiseveranstalter für einen dem 
Kunden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. Übersteigt der 
dreifache Reisepreis diese Summe, so ist die Haftung des Reiseveranstalters bei Sachschäden unter den genannten 
Voraussetzungen auf die Höhe des dreifachen Reisepreises pro Reise und Kunde beschränkt. Die genannten 
Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche, die nach Montrealer Übereinkommen wegen des Verlusts von 
Reisegepäck gegeben sind. Gelten für eine von einem Leistungsträger zu erbringende Reiseleistung internationale 
Übereinkommen oder auf solchen beruhende gesetzliche Vorschriften, nach denen ein Anspruch auf Schadensersatz nur 
unter bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen entsteht oder geltend gemacht werden kann oder unter 
bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist, so kann sich der Reiseveranstalter gegenüber dem Kunden hierauf 
berufen. Kommt dem Reiseveranstalter die Stellung eines vertraglichen Luftfrachtführers zu, so regelt sich die Haftung 
nach den Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes oder einem der Internationalen Abkommen von Warschau, Den Haag, 
Guadalajara oder des Montrealer Übereinkommens. 

10. Pass- und Visumerfordernisse, gesundheitspolize iliche Vorschriften: Der Reiseveranstalter informiert 
Staatsangehörige der EU über Pass- und Visumerfordernisse und gesundheitspolizeiliche Formalitäten (z.B. polizeilich 
vorgeschriebene Impfungen und Atteste), die für die Reise und den Aufenthalt erforderlich sind. Für Angehörige anderer 
Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft. Der Kunde ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise 
wichtigen Vorschriften selbst verantwortlich. Alle Nachteile, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, 
gehen zu seinen Lasten, ausgenommen, der Reiseveranstalter hat seine Hinweispflichten verschuldet nicht erfüllt. 
Insbesondere Zoll- und Devisenvorschriften im Ausland sind einzuhalten. Der Kunde muss selbst darauf achten, dass sein 
Reisepass oder sein Personalausweis für die Reise eine ausreichende Gültigkeit besitzt. Hat der Kunde den 
Reiseveranstalter beauftragt, für ihn behördliche Dokumente, etwa ein Visum, zu beantragen, so haftet der 
Reiseveranstalter nicht für die rechtzeitige Erteilung dieser Dokumente durch deutsche oder ausländische Behörden, 
sondern nur, sofern er selbst die Verzögerung verschuldet hat.  

11. Sonstiges: Sollte eine der hier genannten Bestimmungen unwirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen des Vertrages und des gesamten Reisevertrages hiervon unberührt. Der Reiseveranstalter kann nur an 
seinem Sitz verklagt werden. Der Reiseveranstalter kann den Kunden an dessen Wohnsitz verklagen. Soweit der Kunde 
Vollkaufmann oder juristische Person des privaten oder des öffentlichen Rechtes ist oder keinen allgemeinen 
Gerichtsstand in Deutschland hat, wird als ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des Reiseveranstalters vereinbart. 

Reiseveranstalter: biss-Reisen, Mihaly Szuszekar & Tilo Lamm GbR, Fichtestr. 30, 10967 Berlin,  

 


